
1 6

n der juristischen aber auch in der politi-
schen Disku ssion wird die Frage , ob die

Kriegsdienstpflicht »allgemein« o der »willkürlich«
umgesetzt wird , unter dem B egriff der Wehrge-
rechtigkeit geführt. Die begriffliche Verbindung
von Gerechtigkeit und Wehrpflicht erscheint aller-
dings nur in einem juristischen Kontext zulässig.
D aneb en kann es eine »Wehrgerechtigkeit« grund-
sätzlich nicht geben : Ein Zwangsdienst zur Vorb e-
reitung und zum Führen von Kriegen kann niemals
gerecht sein . Ob die staatliche Aushebung zu ei-
nem Zwangsdienst ab er » allgemein« o der willkür-
lich erfolgt, dies ist durchaus zu b ewerten .

Die Wehrpflicht greift in vielfacher Weise in die
Persönlichkeitsrechte der B etroffenen, zum Teil
massiv und Grundrechte aufheb end , ein .

1 )

D eshalb
ist e s kein Kavaliersdelikt, wenn der Rechtsstaat,
der diese Kriegsdienstpflicht unter Androhung
von Freiheitsstrafen einfordert, gegen das grund-
ge setzliche Willkürverb ot verstößt.

2 )

Seit Mitte März 2 0 0 8 liegt eine Antwort der Bun-
de sregierung auf eine p arlamentarische Anfrage
de s Abgeordneten Paul Schäfer und der Linksfrak-
tion zur Umsetzung der Wehrpflicht im vergange-
nen Jahr vor.

3 )

Eine Au swertung − die hier vorge-
stellt wird − ergibt, dass sich die »allgemeine Wehr-
pflicht« längst zu einer Willkür-Wehrpflicht entwi-
ckelt hat.

Rechtliche Voraussetzungen

Die einfachgesetzliche Regelung der Kriegsdienst-
pflicht b estimmt : »Wehrpflichtig sind alle Männer
vom vollendeten 1 8 . Lebensj ahr an« .

4)

D as Bunde s-
verfassungsgericht stellte in einer Entscheidung
1 978 fest : »Die allgemeine Wehrpflicht ist Au s-
druck des allgemeinen Gleichheitsgedankens . Ihre
Durchführung steht unter der Herrschaft des Arti-
kels 3 Ab satz 1 Grundge setz . « Und weiter führte es
aus : D em »Verfassungsgebot der staatsbürgerli-
chen Pflichtengleichheit in Gestalt der Wehrge-

rechtigkeit wird nicht schon dadurch genügt, dass
die Wehrpflichtigen entweder zum Wehrdienst
o der zum Ersatzdienst herangezogen werden . D as
Grundge setz verlangt vielmehr, dass der Wehr-
pflichtige grundsätzlich Wehrdienst leistet. . . «

5 )

Die »Wehrgerechtigkeit« , so das Bundesverwal-
tungsgericht 2 0 0 5 , sei »nur gewährleistet, wenn
die Zahl derj enigen, die tatsächlich Wehrdienst
leisten, der Zahl derj enigen, die nach Maßgab e der
B estimmungen de s Wehrpflichtge setzes für den
Wehrdienst zur Verfügung stehen, zuminde st nahe
kommt. Die verfügb aren Wehrpflichtigen eine s Al-
tersj ahrgangs müssen daher, von einem administ-
rativ unvermeidb aren >Au sschöpfungsrest < abge se-
hen, bis zum Erreichen der Altersgrenze ( § 5 Ab s . 1
WPflG) ihren Grundwehrdienst ab solviert ha-
b en . «

6)

Die gegenwärtige Bundesregierung macht sich
diese juristische D efinition von »Wehrgerechtig-
keit« zu eigen : »M aßstab . . . ist dab ei nicht die gesam-
te Jahrgangsstärke , sondern nur der Teil, der nach
dem Willen des Gesetzgeb ers für eine Heranzie-
hung zum Grundwehrdienst zur Verfügung
steht. «

7)

Die politisch Verantwortlichen für den
Zwangsdienst verweisen öffentlich, unter Grund-
lage des ob en genannten Maßstab es , auf »eine Ein-
b erufungsgerechtigkeit von nahezu 8 0 Prozent«

8)

o der sogar darauf, dass »üb er 8 0 Prozent der Taugli-
chen auch einb erufen (wurden) . «

9)

Wie wir im wei-
teren sehen werden, ist diese Quote tatsächlich
aber deutlich niedriger, und die s, obwohl der Kreis
der potenziell für den Militärdienst Verfügb aren
erheblich verkleinert wurde .

Entwicklung der Personalstruktur

D er uniformierte Personalkörper der Streitkräfte
wird auf Grundlage von »Personalstrukturmodel-
len« (PSM) geplant. Seit 1 9 9 0 , j eweils mit Personal-
reduzierungen verbunden, wurden vier Mo delle
erlassen . Zwischen dem Zeitpunkt des Erlasses ei-
nes PSM und der Re alisierung der darin fe stgeleg-
ten Soll-Größen liegt ein Zeitraum von mehreren
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Ralf Siemens

Wehrpflicht − die große Lotterie
Zahlen und Fakten zur Willkürpraxis

F or u m Pazi fi s mus

1 ) Au sführlich dazu : Wehrpflicht : D er deutsche S onderweg, Ralf Sie-
mens . Po sitionenp apier 3 der Arb eitsstelle Frieden und Abrüs-
tung . www. asfrab . de/media/pdf/asfrab_p o sitionen0 3 . pdf; veröf-
fentlicht auch inF or u m Pazi fi s mus 1 2 , 2 4 f.

2 ) Grundge setz Artikel 3 , Ab satz 1 lautet : »Alle Menschen sind vor
dem Ge setz gleich . « D ass von der Kriegsdienstpflicht Frauen aus-
genommen sind , steht im Widerspruch zum Ab satz 2 , wonach
»M änner und Frauen gleichb erechtigt sind« und der Staat » auf die
B eseitigung b e stehender Nachteile« hinwirken muss .

3) D eutscher Bunde stag, Drucksache 1 6/8 6 37 vom 1 7. 3 . 2 0 0 8 .

4) So der Wortlaut § 1 de s Wehrpflichtgesetze s unter der Üb er-
schrift »Allgemeine Wehrpflicht« . Wehrpflichtge setz in der Fas-
sung der B ekanntmachung vom 3 0 . M ai 2 0 0 5 (B GBl . I S . 14 6 5 ) , zu-
letzt ge ändert durch Ge setz vom 3 1 . 07. 2 0 0 8 (B GBl . I . S . 1 62 9) .

5 ) Bunde sverfassungsgericht, Urteil vom 1 3 . 0 4 . 1 978 , Aktenzeichen :
2 BvF 1 /7 7 u . a. , Leitsätze 2 und 6 .

6) Bunde sverwaltungsgericht, Urteil vom 1 9 . 0 1 . 2 0 0 5 , Aktenzeichen
6 C 9 . 0 4 I , Randnummer 4 4 .

7) D eutscher Bundestag, Drucksache 1 6/8 6 37 vom 1 7. 3 . 2 0 0 8 , Vor-
b emerkung der Bundesregierung, S . 2 .

8) Verteidigungsminister Jung, Handelsblatt, 1 3 . 9 . 2 0 07.

9) D er Parlamentarische Staatssekretär b eim Bundesminister der
Verteidigung, Christian S chmidt, Frankfurter Rundschau , 6 . 8 . 07.
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Jahren . Keines dieser Mo delle ist umge setzt wor-
den . No ch b evor die entsprechende Zielstruktur
eingenommen wurde , gab es b ereits eine neue Pla-
nungsgrundlage .

1 0)

B is Ende der 1 9 8 0er-Jahre blieb der Soll-Gesamt-
umfang mit 470 . 0 0 0 bis 49 5 . 0 0 0 Soldaten mit ei-
nem Anteil von etwa 45 Prozent Zwangsdienern na-
hezu unverändert. D as 1 9 9 4 b eschlo ssene PSM 3 4 0
sah für die Jahrtau sendwende einen 3 3-prozenti-
gen Anteil von Zwangssoldaten vor. Nach der ge-
genwärtig gültigen Planungsgrundlage (PSM
2 0 1 0) , 2 0 0 3 in Auftrag gegeben und 2 0 0 5 offiziell
gebilligt

1 1 )

, soll ihr Anteil auf 1 2 Prozent sinken .
3 0 . 0 0 0 von 2 5 0 . 0 0 0 »Dienstpo sten« sollen für
Grundwehrdienstleistende (GWDL) vorgehalten
werden .

1 2)

(siehe Grafik 1)
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1 0) Vgl . dazu : D as Personalstrukturmo dell . In: Auf Kurs . Informati-
onsheft der Abteilung PO CAR Marine , 1 /2 0 0 5 .

1 1 ) Generalinspekteur der Bundeswehr. Bundeswehrplan 2 0 0 8 , S . 6 .

1 2 ) D eutscher Bunde stag, D rucksache 1 6/8 6 37 vom 1 7. 3 . 2 0 0 8 , Ant-
wort auf Frage 60 , S . 6 1 .

Vom Sollplan allerdings abweichend , hat Militärminister Jung an-
geordnet, den geplanten Abb au von GWDL-Dienstpo sten zu ver-
zögern . 3 5 . 0 0 0 DP sind bis zum Jahr 2 0 0 9 , 3 2 . 0 0 0 DP für 2 0 1 0 vor-
ge sehen .

1 3) D eutscher Bundestag, Drucksache 14/ 5 8 5 7 vom 3 . 4 . 2 0 0 1 , Ant-
wort zu Frage 1 3 e , S . 1 6 .

1 4) D eutscher Bundestag, Drucksache 1 6/8 6 37 vom 1 7. 3 . 2 0 0 8 , Ant-
wort zu Frage 3 4 , S . 2 3 .

1 5 ) D eutscher Bundestag, D rucksache 1 6/ 5 5 78 vom 8 . 6 . 2 0 07, Ant-
wort auf Frage 45 , S . 2 1 f.

Einberufungen zur Bundeswehr

Die Ab senkung der Dienstpo sten führte zwangs-
läufig dazu , dass zunehmend weniger Männer ein-
b erufen werden konnten und können . Hatten bis
1 9 9 9 , so genannte »Freiwillig Wehrdienstleisten-
de« mit eingerechnet, no ch um die 1 60 . 0 0 0 j ede s
Jahr den Wehrdienst anzutreten

1 3 )

, wurde 2 0 04
erstmals die Marke von Einhunderttausend unter-
schritten . Im vergangenen Jahr wurde mit unter
68 . 0 0 0 Militärdiensteinberufenen der bisher nied-
rigste Wert erreicht.

1 4)

Nach der Einnahme der Ziel-
struktur des PSM 2 0 1 0 können ca. 5 7. 5 0 0 Einberu-
fungen j ährlich umgesetzt werden, darunter
4 0 . 0 0 0 Einberufungen zum neunmonatigen
Grundwehrdienst.

1 5 )

(siehe Grafik 2)

Personalstrukturmodelle (PSM) in der Entwicklung

Freiwillige 2 70 . 0 0 0 2 1 1 . 0 0 0 2 2 6 . 0 0 0 2 2 9 . 4 0 0 2 2 0 . 0 0 0
GWDL 2 1 9 . 0 0 0 1 5 5 . 0 0 0 1 1 2 . 0 0 0 5 3 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0

B eschlu ss 1 9 9 0
PSM 370

B eschlu ss 1 9 9 4
PSM 3 4 0

B eschluss 2 0 0 0
PSM 2 0 0 0

B e schluss 2 0 0 5
PSM 2 0 1 0

B e schluss 1 9 84
PSM 8 4

Grafik 1

Dienstantritte Bundeswehr

Dienst anzu-
treten hatten 1 60 . 4 2 5 1 5 4 . 8 4 2 1 4 4 . 647 1 2 9 . 4 4 1 1 2 3 . 8 1 2 1 0 2 . 60 0 79 . 8 5 0 68 . 4 2 8 7 1 . 3 2 1 67. 8 3 4
Nach 1 Monat 1 5 7. 5 3 4 1 5 2 . 1 1 7 1 4 0 . 687 1 2 5 . 7 1 5 1 1 9 . 79 6 9 8 . 0 8 7 76 . 607 6 5 . 02 4 6 3 . 1 97 62 . 7 70
im Dienst

Grafik 2

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 02 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 07
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dieses Jahre s 8 5 Prozent des uniformierten Perso-
nals der Bunde swehr Freiwillige .

1 8)

(siehe Grafik 3)

Ausschöpfung für den Waffendienst
der Geburtsj ahrgänge 1981-1984

D as Bundesverwaltungsgericht stellte in seinem
eingangs erwähnten Urteil aus dem Jahr 2 0 0 5 fe st,
dass die »Wehrgerechtigkeit b ei der Einb erufung
der verfügb aren Wehrpflichtigen (. . . ) eindeutig
gewahrt« war. E s stützte sich dabei auf eine statisti-
sche Auswertung über die Geburtsj ahrgänge 1 970
bis 1 975 , die die Bunde swehr mit Stand D ezember
2 0 0 0 vorgelegt hatte . D anach wurden j eweils 9 0
Prozent derer, die zum Wehrdienst zur Verfügung
standen, auch tatsächlich herangezogen .

1 9)

Heute liegen die D aten bis einschließlich Ge-
burtsj ahrgang 1 9 84 vor.

2 0)

Er ist der jüngste Jahr-
gang, üb er den sich grundsätzliche Aussagen tref-
fen lassen . Angehörige dieses Jahrgangs hab en im
vergangenen Jahr das 2 3 . Leb ensj ahr vollendet und
die Regelheranziehungsgrenze üb erschritten . Eine

1 6) D eutscher Bunde stag, Drucksache 1 6/760 vom 2 4 . 2 . 2 0 0 6 , Ant-
worten zu Frage 4b bis 4 e , S . 6 .

1 7) D ie se Grupp e verpflichtet sich freiwillig zum Wehrdienst und zur
Teilnahme an Auslandseinsätzen. Ab dem 1 0 . Dienstmonat wird
zusätzlich zum Wehrsold ein steuerfreier Zuschlag von täglich
2 0 , 45 Euro gezahlt.

Personalstruktur
August 2 0 0 8

3 6 . 4 1 8
Grundwehr-
dienstleistende

2 1 1 . 49 2
Freiwillige

Grafik 3

1 8) Auf www. bundeswehr. de werden in mehrmonatigen Ab ständen
aktuelle Angab en üb er die Personalstärke und -zus ammensetzung
veröffentlicht. Letzter D ownlo ad erfolgte am 1 5 . 9 . 2 0 0 8 .

1 9) Fußnote 5 , Randnummer 4 8 .

2 0) Geburtsj ahrgänge 1 970 bis 1 975 mit Stand 3 1 . 1 2 . 2 0 0 0 : Drucksa-
che 14/ 5 8 5 7 vom 3 . 4 . 2 0 0 1 . Unb erücksichtigt bleib en 1 . 1 1 6 Wehr-

D ab ei ist zu b erücksichtigen, dass eine zuneh-
mend hohe Anzahl derj enigen, die den Dienst an-
treten, innerhalb der ersten vier Wo chen aus der
Bundeswehr entlassen werden . Eine statistische
Manipulation, werden sie do ch von der Bunde s-
wehr als Dienstleistende gezählt. So konnte öffent-
lichkeitswirksam für das Jahr 2 0 0 6 vermeldet wer-
den, dass mehr Wehrpflichtige zur Bundeswehr
einberufen wurden als no ch im Jahr zuvor. Ein
Blick auf die Anzahl derer, die nach einem Monat
no ch im Dienst standen, bringt allerdings einen
üb erraschenden B efund : Tatsächlich hatte die
Bundeswehr rund 2 . 0 0 0 Wehrpflichtige weniger
in ihren Reihen als im Vorj ahr. Mehr Dienstantritte
führen also nicht automatisch zu mehr Dienstleis-
tenden . »Eine Auswertung üb er die Ausfallgründe
(wird) nicht geführt« , so die Bunde sregierung. Wie
viele der Grundwehrdienstleistenden den neun-
monatigen Zwangsdienst überhaupt voll ableisten,
ist eb enfalls nicht b ekannt. Auch die s wird , regie-
rungsamtlichen Angab en zu Folge , statistisch nicht
erfasst.

1 6)

Die planerische Vorgab e , Dienstpo sten für
Zwangseinb erufene abzub auen, ist b ereits weitge-
hend vollzogen worden . Obwohl der Soll-Perso-
nalumfang seit 1 9 9 0 (PSM 370) um mehr als 3 0 Pro-
zent reduziert wurde , ist die ab solute Anzahl von
Dienstpo sten für Freiwillige gestiegen (um 9 . 0 0 0
auf 2 2 0 . 0 0 0) . Zu den Freiwilligen sind hierb ei auch
die »Freiwillig Wehrdienstleistenden«

1 7)

zuzurech-
nen, die das Militärministerium gegenüb er der
Öffentlichkeit der Gruppe der Zwangsdiener zu-
schlägt. Die neun Monate dienenden Wehrpflichti-
gen spielen in den Streitkräften faktisch nur no ch
eine Randrolle . Seit Ende 2 0 0 5 hat sich der I st-An-
teil Grundwehrdienstleistender am Ge samtum-
fang auf einen Wert unter 1 5 Prozent eingependelt.
Ende letzten Jahre s waren 87 Prozent, im August

Geburtsj ahrgänge 1970 - 1984: Militärausschöpfung

1 970 1 97 1 1 972 1 973 1 974 1 975 1 976 1 97 7 1 978 1 979 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 84
Jahrgangsumfang 5 0 8 . 9 07 49 0 . 7 1 0 4 3 3 . 1 84 39 1 . 2 1 1 3 8 2 . 7 72 37 7. 2 1 3 39 1 . 8 3 2 4 0 8 . 4 2 7 4 07. 976 4 1 5 . 4 67 4 4 0 . 1 5 8 4 39 . 72 5 4 45 . 5 64 4 37. 4 65 4 3 5 . 89 8
Für Wehrdienst
(WD) verfügb ar 2 45 . 74 1 2 1 8 . 5 1 0 1 76 . 1 1 7 1 5 7. 5 8 5 1 5 2 . 5 7 7 1 5 6 . 0 1 8 1 74 . 072 1 74 . 78 2 1 74 . 02 8 1 69 . 2 2 8 1 68 . 604 1 5 3 . 9 1 0 1 39 . 9 2 3 1 2 9 . 2 94 1 2 4 . 4 62
WD geleistet 1 9 9 . 4 64 1 9 1 . 1 5 0 1 5 9 . 72 4 1 4 4 . 9 3 3 1 39 . 478 14 0 . 75 8 147. 3 1 3 147. 67 7 1 4 2 . 8 5 2 1 3 3 . 3 02 1 2 7. 8 2 1 1 1 4 . 8 66 97. 9 2 8 8 1 . 8 2 1 72 . 97 7

Grafik 4
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1 9
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Heranziehung ist nur no ch in Ausnahmefällen
möglich, die statistisch nicht mehr ins Gewicht fal-
len werden . (siehe Grafik 4)

Ein Vergleich der in etwa gleich starken Jahrgän-
ge 1 972 und 1 9 8 4 miteinander macht die grund-
sätzliche Entwicklung der letzten 1 5 Jahre deutlich :
Zum einen ist der Kreis der für den Militärdienst
Verfügb aren deutlich verringert worden (von
1 76 . 0 0 0 um üb er 5 1 . 0 0 0 auf 1 2 5 . 0 0 0)

2 1 )

, zum ande-
ren wurden üb erproportional die Einb erufungs-
zahlen ge senkt (von 1 60 . 0 0 0 auf 73 . 0 0 0) . (siehe
Grafik 5)

Die Anzahl der Dienstleistenden, gemessen an
den für den Militärdienst Verfügb aren, sank bin-
nen einer D ekade von 9 0 auf deutlich unter 70 Pro-
zent. (siehe Grafik 6)

Vier von 1 0 Angehörigen der Jahrgänge 1 970 bis
1 976 hab en den Dienst in der Bundeswehr geleis-
tet. Mit dem Jahrgang 1 97 7 setzte ein kontinuierli-

Jahrgangs-
umfang

Jahrgang 1 972 4 3 3 . 1 8 4 4 1 4 . 772 1 76 . 1 1 7 1 5 9 . 72 4
Jahrgang 1 9 84 4 3 5 . 89 8 3 8 1 . 8 1 1 1 2 4 . 4 62 72 . 97 7

Militärausschöpfung J ahrgänge 1972 und 1984 im Vergleich

Gemusterte Verfügb ar Wehrdienst
geleistet

Grafik 5

pflichtige der Jahrgänge 1 973 bis 1 975 , die für den Wehrdienst
zum Zeitpunkt D ez . 2 0 0 0 no ch einb erufb ar waren ( 1 973 : 3 5 0 ,
1 974 : 3 6 4 , 1 975 : 4 0 2 ) .

Geburtsj ahrgänge 1 976 bis 1 978 : Bundesministerium der Vertei-
digung, Anlage zum Schreib en WV I 5 vom 2 7. 1 1 . 2 0 0 6 , ergänzt
durch Drucksache 1 6/ 1 760 vom 6 . 6 . 2 0 0 6 , S . 5 , D rucksache
1 6/760 vom 2 4 . 2 . 2 0 0 6 , S . 3 und D rucksache 1 6/ 5 5 78 vom
8 . 6 . 2 0 07.
Geburtsj ahrgänge 1 979 bis 1 9 8 0 : B ericht des Bunde sministeri-
ums der Verteidigung zur Wehr- b zw. Einb erufungsgerechtigkeit,
August 2 0 07.

Einberufungsquote Bundeswehr nach Verfügb aren
des Geburtsj ahrgangs

1 970 1 97 1 1 972 1 973 1 974 1 975 1 976 1 97 7 1 978 1 979 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 84

8 1 , 2 % 87, 5 % 9 0 , 7 % 9 2 , 0 % 9 1 , 4 % 9 0 , 2 % 84 , 6 % 84 , 5 % 8 2 , 1 % 78 , 8 % 75 , 8 % 74 , 6 % 70 , 0 % 6 3 , 3 % 5 8 , 6 %

Grafik 6

Geburtsj ahrgänge 1 9 8 1 bis 1 9 84 : Auswertung der Antwort der
Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke
vom 1 8 . M ärz 2 0 0 8 , Drucksache 1 6/8 6 37.

2 1 ) Als für den Wehrdienst verfügb ar gelten ausschließlich Wehr-
pflichtige , die tatsächlich auch einb erufen werden können . Nicht
verfügb ar sind demnach Ausgemu sterte , Kriegsdienstverweige-
rer und vom Wehrdienst au sgeschlo ssene , b efreite , zurückge stell-
te o der für den Wehrdienst unabkömmlich gestellte Personen .

cher Abwärtstrend ein . Lediglich j eder Sechste de s
Jahrgangs 1 9 8 4 hat aufgrund der »allgemeinen
Wehrpflicht« den Militärdienst in der Bunde swehr
geleistet. (siehe Grafik 7)

Ein genauer Blick auf den 1 9 84 er-Jahrgang bil-
det die Re alität der »allgemeinen« Kriegsdienst-
pflicht ab (Zahlen gerundet) : Von 4 3 5 . 0 0 0 Män-
nern dieses Jahrgangs standen lediglich 1 2 5 . 0 0 0
für eine Einb erufung ins Militär zur Verfügung; ge-
leistet − in Form des Grundwehrdienstes oder de s
freiwillig längeren Wehrdienstes − hab en ihn
73 . 0 0 0 . B ezogen auf den Gesamtumfang de s Jahr-
gangs hat lediglich j eder Sechste militärisch ge-
dient. D eutlich mehr, fast 9 0 . 0 0 0 , hab en als Kriegs-
dienstverweigerer einen Ersatzdienst in Form de s
Zivildienstes (nach § 3 Ab s . 1 WPflG) , im Rahmen
eine s Freiwilligen Jahre s (nach § 1 4 c ZD G) o der als
Anderen Dienst im Ausland (nach ZD G § 1 4b) ge-
leistet. Die größte Gruppe dieses Jahrgangs aller-
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dings sind die untauglich Gemusterten : 1 2 3 . 0 0 0
o der 2 8 Prozent. Ungemu stert blieb en 45 . 0 0 0 −
und die s nicht etwa deshalb , weil sie den Mu ste-
rungsaufforderungen ferngeblieben sind , sondern
weil sie nicht zur Musterung geladen wurden . Die
Anzahl der Un- und Ausgemu sterten ( 1 68 . 0 0 0) ist
somit höher als die der Wehr- o der Ersatzdienstleis-
tenden zu sammen ( 1 6 3 . 0 0 0) .

2 2 )

Grobjustierung der Musterungsschraube

Um die Au sgangsgröße , an der sich die Wehrge-
rechtigkeit nach herrschender Le sart zu me ssen
hat, d . h. die Anzahl der üb erhaupt zum Militär-
dienst Einb erufb aren zu verkleinern, wurde vor al-
lem an der Stellschraub e Musterung gedreht. Je
mehr Ausmu sterungen vorgenommen werden,
de sto geringer die Anzahl der potenziell Einberuf-
b aren . Und an dieser Stelle wurde kräftig und auch
virtuell gedreht : E s stieg nicht nur die Anzahl der
untauglich Gemusterten, sondern auch die der Un-
gemu sterten . So blieb es j edem Zehnten des
1 9 84 er-Jahrgangs ersp art, sich militärisch untersu-
chen zu lassen . Wer nicht gemu stert wird , steht

aber auch für eine Einb erufung nicht zur Verfü-
gung; dies senkte automatisch die »Ungerechtig-
keitsquote« . Von denen, die gemustert wurden,
wurden no ch nahezu Zweidrittel für »wehrdienst-
fähig« b efunden . (siehe Grafik 8)

Was gut war für die »Verge ssenen« , hätte sich
rechtlich als Bumerang für die Wehrpflichtno stal-
giker erweisen können . Die Bundeswehr hat den
offenliegenden Rechtsbruch, Zehntausende eine s
Jahrgangs nicht mehr zu einer Musterung zu laden,
offensichtlich nicht mehr länger durchhalten wol-
len . Seit 2 0 07, in die sem Jahr wurden fast 1 0 0 . 0 0 0
Erstmu sterungen mehr als im Vorj ahr durchge-
führt, entspricht die Anzahl der durchgeführten
Musterungen wieder der Größe der Jahrgangsstär-
ken . Zeitgleich stieg die Ausmusterungsquote . D as
musste sie auch, damit das System nicht mehr po-
tenziell Verfügb are pro duziert. Nicht einmal j eder
Zweite de s Jahrgangs 1 9 89 wurde no ch für »taug-
lich« b efunden . Die ser Jahrgang wuchs im vergan-
genen Jahr in die Wehrpflicht hinein .

Führten im Kalenderj ahr 2 0 0 0 lediglich 1 0 Pro-
zent aller Erstmusterungen zur Wehrpflichtb efrei-
ung, so waren es im vergangenen Jahr b ereits rund

2 2 ) Fußnote 2 , Auswertung der Antworten auf Fragen 4 (S . 4f.) , 8 (S .
7) , 1 1 (S . 8) , 1 2 (S . 9) , 1 4 (S . 1 0) , 1 9 (S . 1 3) und 2 1 (S . 1 3 f.) .

Einberufungsquote Bundeswehr nach Geburtsj ahrgängen

1 970 1 97 1 1 972 1 973 1 974 1 975 1 976 1 97 7 1 978 1 979 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 84

39 , 2 % 39 , 0 % 3 6 , 9 % 37, 0 % 3 6 , 4 % 37, 3 % 37, 6 % 3 6 , 2 % 3 5 , 0 % 3 2 , 1 % 2 9 , 0 % 2 6 , 1 % 2 2 , 0 % 1 8 , 7 % 1 6 , 7 %

Grafik 7

Musterung Geburtsj ahrgänge 198 1- 1984

Erfasst 4 39 . 72 5 4 45 . 5 64 4 37. 4 65 4 3 5 . 89 8
Gemustert 4 1 6 . 67 7 4 1 4 . 5 7 7 39 8 . 1 39 3 8 1 . 8 1 1
Tauglich 3 1 6 . 9 5 2 3 0 4 . 7 7 3 2 8 0 . 3 60 2 5 4 . 7 1 0

1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 84

Grafik 8
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KDV-Anerkennungen und Erstmusterungen

Erstmusterung 3 5 6 . 470 3 5 5 . 0 1 4 3 5 6 . 1 3 4 37 1 . 3 3 1 3 47. 0 04 3 2 7. 1 73 4 2 6 . 3 39
Tauglich 2 94 . 65 8 2 97. 2 1 8 2 9 8 . 9 0 3 2 9 8 . 9 97 2 14 . 79 5 2 0 1 . 5 39 2 4 1 . 2 65
KDV-Anerkenng . 1 4 3 . 8 2 0 1 4 0 . 947 1 3 5 . 8 8 6 1 1 4 . 5 5 7 97. 3 2 1 9 9 . 9 1 6 1 1 1 . 3 45

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 04 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 07

Grafik 1 0

Ausmusterungsquote bei den Erstmusterungen
in den Jahren 2 0 0 0 - 2 0 07

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 02 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 07

1 0 , 04 % 1 3 , 8 6 % 1 2 , 74 % 1 2 , 72 % 1 7, 8 6 % 2 9, 79 % 2 9 , 1 8 % 39, 4 6 %

Grafik 9

4 0 Prozent. D er willkürliche Umgang mit Wehr-
pflichtigen hat sich in den letzten Jahren um eine
weitere Facette b ereichert : Zur Einb erufungslotte-
rie gesellt sich nunmehr auch noch die Muste-
rungslotterie . (siehe Grafik 9)

Kriegsdienstverweigerung

Die Kriegsdienstverweigerung ist der zweite rele-
vant große B ereich, der neb en der Au s- o der
»Null«musterung die »Wehrgerechtigkeitsquote«
begünstigt. Staatlich anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer sind nicht zum Militärdienst einberufb ar
und sorgen deshalb dafür, dass die Zahl der poten-
ziell zur Bundeswehr Einb erufb aren geringer
wird .

D er Anteil von anerkannten Kriegsdienstver-
weigerern in einem Jahrgang ist rückläufig. Jeder
Dritte de s 1 9 8 1 er-Jahrgangs ist Kriegsdienstver-
weigerer, b eim 1 9 84-Jahrgang ist ihr Anteil auf un-
ter 3 0 Prozent gesunken . Die s ist ab er nicht üb erra-
schend , da der Verweigerungsantrag eine s Un-
o der Ausgemu sterten, mangels Rechtsschutzb e-
dürfnis , nicht zur Anerkennung führen kann . B eide
Gruppen, Ausgemusterte und KDVer zu sammen,

ergeben ab er eine erstaunlich gleichbleibende
Konstante in Höhe von rund 60 Prozent. D ass die
Quote der für den Waffendienst Verfügb aren eine s
Jahrgangs auf unter 3 0 Prozent gesunken ist, ist auf
den hohen Anteil Ungemusterter zurückzuführen .

E s ist nicht erstaunlich, dass deshalb die Zahl der
anerkannten Kriegsdienstverweigerer in den letz-
ten Jahren rückläufig gewe sen ist. Allerdings gibt
es seit 2 0 07, einhergehend mit der deutlichen Stei-
gerung b ei den durchgeführten Mu sterungen,
auch wieder mehr Anerkennungen . D ab ei ist das
Verhältnis zwischen tauglich Gemu sterten und an-
erkannten KDVern üb er die Jahre hinweg mit
knapp 5 0 Prozent nahezu konstant geblieb en .
(siehe Grafik 1 0)

Druck auf Kriegsdienstverweigerer

D as für Kriegsdienstverweigerer zuständige Bun-
desamt für den Zivildienst könnte für sich das in
Anspruch nehmen, was die politische Führung für
den militärischen B ereich angibt : Einberu-
fungs«gerechtigkeit« . Neun von zehn für den Zivil-
dienst Verfügb are de s Jahrgangs 1 9 84 wurden zu
einer Dienstleistung in Form des Zivildienstes , de s
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Kriegsdienstverweigerung und Dienstleistung

KDVer 1 5 0 . 0 9 8 1 5 2 . 6 3 3 1 4 0 . 0 8 0 1 2 1 . 4 3 0
Verfügb ar 1 3 8 . 1 72 1 3 6 . 62 2 1 1 9 . 04 2 1 02 . 9 5 2
Dienst geleistet 1 1 7. 6 5 6 1 0 8 . 8 0 8 1 0 2 . 60 8 9 0 . 62 5

Geburtsj ahrgang 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 84

Grafik 1 1

Dienstleistung der Geburtsj ahrgänge 198 1 - 1984

Jahrgangsstärke 4 39 . 72 5 4 45 . 5 6 4 4 37. 4 6 5 4 3 5 . 89 8
Gesamtzahl Militär-
und KDV-Ersatzdienste 2 3 2 . 5 2 2 2 0 6 . 73 6 1 8 4 . 4 2 9 1 6 3 . 602
Militärdienst 1 1 4 . 8 66 97. 9 2 8 8 1 . 8 2 1 72 . 97 7
KDV-Ersatzdienste 1 1 7. 65 6 1 0 8 . 8 0 8 1 0 2 . 60 8 9 0 . 62 5

Geburtsj ahrgang 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 84

Grafik 12

»Anderen Dienstes im Au sland« oder des »freiwilli-
gen Jahre s« genötigt. (siehe Grafik 1 1 )

Ersatzdienste werden zu Regeldiensten

Vom 1 9 8 1 er-Jahrgang hab en noch rund 5 3 Prozent
einen Dienst im Rahmen der Wehrpflicht geleistet.
Innerhalb von 4 Jahrgängen ist dieser Wert auf
deutlich unter 4 0 Prozent ge sunken . D as Dienen in
den Streitkräften ist ohnehin zur Au snahme gewor-
den . D er B ereich de s Zivildienstes hat als zweites
Standb ein der Kriegsdienstpflicht den originären
militärischen B ereich quantitativ üb erholt. (siehe
Grafik 1 2 )

Die ser B efund wird durch die Entwicklung in
den letzten Kalenderj ahren verstärkt. Erstmals ha-
b en im Jahr 2 0 0 1 mehr Wehrpflichtige den Zivil-
dienst als den Waffendienst angetreten . Seit 2 0 04
bilden Zivis unter den Dienstleistenden eine deut-

liche Mehrheit (im vergangenen Jahr mit über
1 6 . 0 0 0) . D a von Kriegsdienstverweigerern mit stei-
gender Tendenz die vom Staat eingeräumten Alter-
nativen des »FreiwilligenJahre s«

2 3 )

als Ersatz für den
Zivildienst genutzt werden, hab en im vergangenen

Jahr mehr als 9 0 . 0 0 0 ihre Kriegsdienstpflicht au-
ßerhalb der Bunde swehr erfüllt.

Geht es nach dem Willen der Bunde sregierung,
wird die Einb erufungsschere zwischen Kriegs-
dienstverweigerern und Militärdienstpflichtigen
weiter auseinander driften . Ab 2 0 09 sollen j ährlich
9 1 . 0 0 0 zum Zivildienst herangezogen werden, et-
wa 6 . 0 0 0 mehr als gegenwärtig.

2 4)

Einschließlich
der Alternativdienstleistenden im »Freiwilligen
Jahr« und im seit 2 0 0 8 eingeführten entwicklungs-
politischen Weltwärts-Dienst sollen nahezu
1 0 0 . 0 0 0 Kriegsdienstverweigerer dienen, wäh-
rend ab 2 0 1 0 etwa 60 . 0 0 0 zur Bunde swehr heran-
gezogen werden .

2 3) Nach § 14 c de s Zivildienstge setze s wird »d as Freiwillige Jahr« als
Ersatz für den Zivildienst anerkannt, wenn der Dienst vor dem 2 3 .
Geburtstag angetreten wurde , mindestens zwölf zusammenhän-
gende Monate umfasst hat und die Einsatzstelle durch das Bun-
de samt für den Zivildienst eine entsprechende Anerkennung hat.

2 4) D eutscher Bundestag, Drucksache 1 6/8 6 37 vom 1 7. 3 . 2 0 0 8 , Ant-
wort auf Frage 6 3 .
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Fazit

1 9 9 9 wurde no ch j eder Dritte eine s Jahrgangs zum
Militärdienst einb erufen . Gegenwärtig ist e s no ch
j eder Sieb ente , dank der geburtenschwächeren
Jahrgänge wird e s zukünftig statistisch j eden
Sechsten treffen . Tatsächlich tragen die Kriegs-
dienstverweigerer die Hauptlast der »allgemeinen
Wehrpflicht« , die ab er eigentlich nur einen »Er-
satz« dienst zu leisten hab en .

2 5 )

Ab er selb st beide
S äulen der Wehrpflichterfüllung zusammen ge-
nommen, werden deutlich weniger als die Hälfte
eine s Jahrgangs dienen müssen . »Allgemein« ist
mehr nicht die Dienstleistung, sehr wohl ab er no ch
die mit der Kriegsdienstpflicht verbundene militä-
rische Erfassung junger Männer und ihrer militär-
ärztlichen Durchmusterung.

Die allgemeine Kriegsdienstpflicht hat sich voll-
ends zur Willkür-Pflicht gewandelt. Eine andere
Feststellung lässt der gesunde Menschenverstand
kaum zu . Selb st ein Militärgericht stellte Mitte letz-
ten Jahres fe st, als es über einen Arreststrafantrag
der Truppe gegenüber einem Totalverweigerer zu
entscheiden hatte , »dass e s tatsächlich ungerecht
wirken muss , wenn in Anb etracht des verringerten
Bunde swehrb edarfs an Wehrpflichtigen die
Wehrersatzb ehörden eine immer geringer wer-
dende Zahl von Dienstpo sten mit Wehrpflichtigen
b e setzt« .

2 6)

Ralf Siemens ist tä tig in der Berliner A rbeitsstelle
Frieden und A brüstung (www. asfrab. de) und Mit-
glied im Vorstand der Zen tralstelle KDV.

2 5 ) Artikel 1 2 a des Grundgesetze s lautet: »Wer au s Gewissensgrün-
den den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Er-
satzdienst verpflichtet werden . «

2 7) Truppendienstgericht Süd , B e schluss vom 1 7. Juli 2 0 07, Az : S 7
B Lb 0 3/07, S . 6 .

Rita Schäfer

Kriegsverbrechen gegen Frauen
− Gerechtigkeit für die Gewaltopfer
Die langsame Entwicklung internationaler Rechtsstandards

m Juni verab schiedete der UN-Sicherheits-
rat die Re solution 1 8 2 0 . D amit setzte er ei-

nen Meilenstein bei der Verfolgung sexu alisierter
Kriegsgewalt. D enn die se Re solution b ezeichnet
die in vielen Kriegen systematisch eingesetzte Ge-
waltform als Kriegsverbrechen und als Verbrechen
gegen die Menschlichkeit. Erstmals werden auch
Vergewaltigungen im Zusammenhang mit Genozi-
den als systematische Vernichtungsstrategie verur-
teilt.

Diese Resolution b aut auf zahlreiche internatio-
nale Abkommen zum Schutz von Frauen und Mäd-
chen und zur Ge schlechtergleichheit auf. Eine wei-
tere B asis ist die UN-Re solution 1 3 2 5 aus dem Jahr
2 0 0 0 , die dazu verpflichtet, Ge schlechterfragen in
Friedensmissionen einzub eziehen . Auch die »Null-
Toleranz«-Richtlinien für Soldaten in internationa-
len Friedenseinsätzen und die S anktionierung von
Blauhelmsoldaten, die vergewaltigen o der Frauen
zur Pro stitution zwingen, sind in die sem Kontext
zu sehen . Die UN-Resolution 1 8 2 0 b ekräftigt diese
Vorgab en .

Keine Straflosigkeit und Amnestie
mehr für Täter

Eine wichtige Grundlage für die juristische Verfol-
gung sexualisierter Gewalt und Zwangspro stituti-

on in Kriegen war das internationale Tribunal im
D ezemb er 2 0 0 0 zur Verurteilung der Sex-Sklaverei
durch die j ap anische Armee im Zweiten Weltkrieg .
In diesem Tribunal wurden nicht nur das damalige
j ap anische Militär und die Regierung, sondern
auch der frühere j ap anische Kaiser Hiroito für die-
se Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schul-
dig gespro chen . Üb er 2 0 0 . 0 0 0 Frauen und Mäd-
chen au s Korea, China, Taiwan, Indonesien, O stti-
mor und den Philippinen waren in B ordelle ver-
schleppt und von j ap anischen Soldaten vielfach
vergewaltigt worden .

1 9 9 3 bekannte sich Tokio erstmals zur B eteili-
gung der kaiserlichen Armee , verweigerte ab er ka-
tegorisch j egliche Entschuldigung o der Entschädi-
gung der so genannten » Comfort Women« . Ein Ziel
des Tribunals im Jahr 2 0 0 0 war e s, durch die Verur-
teilung der Schuldigen den Üb erleb enden aus Süd-
o stasien die Würde zurückzugeb en . Zwar war das
Urteil juristisch nicht bindend , e s hatte ab er eine
große moralische B edeutung .

Mit der UN-Resolution 1 8 2 0 sind alle Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen aufgefordert, der
Straflo sigkeit der Täter Einhalt zu gebieten und ih-
nen keine Amnestie zu gewähren . Außerdem sollen
die Regierungen Frauen und Mädchen schützen
und ihren Zugang zur Justiz sicher stellen . Schließ-
lich ist das Ende der sexualisierten Kriegsgewalt ei-
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